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Ubersicht

Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat den Entwurf einer Anderung des
Finanzkontrollgesetzes. Der Kantonsrat hat am 4. November 2008 die Motion M 297
von Rolf Born erheblich erklirt und damit den Regierungsrat beauftragt, das Verfahren
fiir die Wahl des Leiters oder der Leiterin der Finanzkontrolle so zu dndern, dass kiinf-
tig der Kantonsrat die Wahl auf Antrag des Regierungsrates vornimmt. Mit dieser Bot-
schaft kommt der Regierungsrat diesem parlamentarischen Auftrag nach.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Kantonsrat

Sehr geehrter Herr Prisident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten IThnen mit dieser Botschaft den Entwurf einer Anderung des
Finanzkontrollgesetzes.

I. Ausgangslage

Nach der heutigen Regelung wihlt der Regierungsrat die Leiterin oder den Leiter
der Finanzkontrolle. Die Wahl bedarf der Genehmigung durch den Kantonsrat (§ 3
Abs. 2 Finanzkontrollgesetz vom 8. Mirz 2004; SRL Nr. 615). Ihr Rat hat am 4. No-
vember 2008 die Motion M 297 von Rolf Born entgegen unserem Antrag erheblich
erklirt. Damit wurden wir beauftragt, eine Anderung des Finanzkontrollgesetzes vor-
zulegen, wonach kiinftig der Kantonsrat auf Antrag des Regierungsrates die Leitung
der Finanzkontrolle wihlt. Es ist dies dieselbe Ordnung, wie sie fiir die Wahl des
Staatsschreibers oder der Staatsschreiberin gilt (§ 44 Abs. 1d Kantonsverfassung). Mit
dem vorliegenden Entwurf wird dieser parlamentarische Auftrag umgesetzt.

Il. Anderung

Erforderlich ist einzig eine Anderung von § 3 Absatz 2 des Finanzkontrollgesetzes,
wonach neu der Kantonsrat auf Antrag des Regierungsrates den Leiter oder die Lei-
terin der Finanzkontrolle wihlt. Vom Wortlaut her ist klar, dass Antragsteller der
Regierungsrat und Wahlorgan der Kantonsrat ist. Der Kantonsrat hat bei der Wahl
des Leiters oder der Leiterin der Finanzkontrolle damit nur die Moglichkeit, die zur
Wahl beantragte Person zu wihlen oder das Wahlgeschift an den Regierungsrat zu-
riickzuweisen. Nicht zuldssig ist damit, dass der Kantonsrat eine andere als die bean-
tragte Person wihlt.

Sehr geehrter Herr Prisident, sehr geehrte Damen und Herren, wir unterbreiten
Thnen hiermit den verlangten Entwurf einer Teilrevision des Finanzkontrollgesetzes
betreffend Wahl des Leiters oder der Leiterin der Finanzkontrolle.

Luzern, 28. November 2008

Im Namen des Regierungsrates
Der Priasident: Markus Diirr
Der Staatsschreiber: Markus Hodel



Entwurf

Nr. 615

Finanzkontrollgesetz

Anderung vom

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 28. November 2008,

beschliesst:

Das Finanzkontrollgesetz vom 8. Mérz 2004 wird wie folgt geédndert:

§3 Absatz 2

? Der Kantonsrat wéhlt auf Antrag des Regierungsrates die Leiterin oder den
Leiter der Finanzkontrolle auf eine Amtsdauer von vier Jahren. Die Wiederwahl ist
moglich.

Die Anderung tritt am in Kraft. Sie unterliegt dem fakultativen
Referendum.

Luzern,

Im Namen des Kantonsrates
Der Prisident:
Der Staatsschreiber:



	I. Ausgangslage
	II. Änderung
	Entwurf

